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Bau- und Zonenreglement 

Erweiterung Arbeitszone Neumüli 

 

 

Öffentliche Auflage vom 2. April bis 1. Mai 2024 

 

Von der Gemeindeversammlung (zuständige kommunale Behörde) beschlossen am  

 
Der Gemeindepräsident 

 

Der Gemeindeschreiber 

  

........................................ ........................................ 

Adrian Häfeli Stefan Huber 

 

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. ........ vom .......................... 

 

 

............................. 
Datum 

 

............................. 
Unterschrift 

 

 

Grundlage für die Teilrevision: 
BZR der Gesamtrevision 
(Standöffentliche Auflage) 



BZR Rickenbach  Exemplar für öffentliche Auflage  

 

 

Änderungen des Bau- und Zonenreglements  

Das Bau- und Zonenreglement wird wie folgt geändert (Änderungen in roter, kursiver Schrift):  

Art. 19a Freihaltezone F  

1 Die Freihaltezone F bezweckt die Freihaltung von Flächen vor der Bebauung. Eine landwirtschaftliche 

Nutzung ist zulässig.  

  

2 Die Freihaltezone F ist anderen Zonen überlagert.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 


